
 

Großsiedlungen - Programme zur Stärkung 

und Förderung Sauberkeit und Sicherheit 

Für das Programm "Stärkung Berliner Großsiedlungen" wurden 24 Gebiete ausgewählt 

anhand folgender Kriterien: 

 räumlich eindeutig abgrenzbare Wohngebiete mit einem Wohnungsbestand in der 

Regel von über 2.000 Wohneinheit 

 Bauzeitraum nach 1960 

 Geschosshöhe mehrheitlich ab 4 Geschossen sowie einem großen Anteil an sechs 

Geschossen und darüber 

 außerhalb der Förderkulisse des Städtebauförderprogramms Sozialer 

Zusammenhalt (ehemals Soziale Stadt) 

 außerhalb des S-Bahn-Ringes 

Förderschwerpunkte des Programms sind: 

 Nachbarschaftliches Miteinander 

 Freiwilliges Engagement 

 Integration 

 Kinder und Jugendliche 

 Attraktivität des öffentlichen Raumes 

 Beteiligung, Vernetzung und Kooperation 

Die Bezirke können zudem eine „Koordination Großsiedlung“ mit den Programmmitteln 

finanzieren 

Für das Programm „Sauberkeit und Sicherheitsempfinden in Großsiedlungen“ wurden 

acht Gebiete ausgewählt anhand folgender Kriterien: 

 Großsiedlung (räumlich eindeutig abgrenzbare Wohngebiete mit einem 

Wohnungsbestand in der Regel von über 2.000 Wohneinheiten, nach 1960 erbaut, 

Geschosshöhe mehrheitlich über 4 Geschossen) 

 seit 2019 angekaufte Bestände innerhalb der Großsiedlung ab einer Größe von 

500 Wohneinheiten 

 Kategorisierung als „Gebiet mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf“ gemäß 

Monitorings Soziale Stadtentwicklung 2021 

 außerhalb des S-Bahnrings 

Das Programm verfolgt das Ziel, die Wohnzufriedenheit durch mehr Sauberkeit zu 

erhöhen und das Sicherheitsempfinden in den Großsiedlungen zu fördern. Dabei soll ein 

Bewusstsein für Problemlagen, Angsträume und verschiedene Perspektiven der 

Nutzer*innen in den Großsiedlungen geschaffen und die gemeinschaftliche und 



 

nachhaltige Nutzung der öffentlichen und halböffentlichen Räume ermöglicht werden. Die 

Sichtbarkeit der Maßnahmen soll möglichst schnell erfolgen und eine dauerhafte 

Problemlösung erarbeitet werden. Spezifische Zielstellung und Herangehensweisen sollen 

an die örtlichen Besonderheiten angepasst sein. 

 


